
1i. Beiblatt ~latt zur ParlJ!.mentskorr~spo~denz. 24Q August1949" 

Auf eine Anfrage der Abgß 13 1 ü m e 1 und Genossen, die eine Ände­

rung der An- und Abmeld.ung der Rundful1_l{teilnahmsaowie die monatliche Ein­

hebung der Rundfunkgebühr anregte, teilt Bundesminister für Verkehr 

tt bel e i. s·· mi t 3 .' 

1.' Zum Vorschlag auf monatliche Einziehung ier Rundfunkteilnehmer­

gebühr • 

. Die Einbebung 4er Rundfunkteilnehmergebühre,nerfolgt derzeit sechs­

mal jährlich, eomit alle. zwei Monate. Da d.ie vorhandenen 1,200 .. 000 Hörer 

ebensoviele Reclm.:I:.:'lgs- und Einhebungsvol'gänge bedingen, betragen die 

'/ Kosten bei zweimonatlicher Einziehung einschlieselich Pa.pieJ;'kosten 

7,995.467 S jährlioh; diese Kosten würden bei monatlicher Einhebungfauf 

d.ß,s Doppelte steigen. Es haben sich daher die grösaeren Post- und Tele­

graphendir~ktionen Bowie der Öffentliche Verwalter für das österreichischa 

Rundspruch~esen gegen die monatliche Einhebung ausgesprochen. So könnte 

die Herstellung, Sichtung und Verteilung der Rechnungen bei monatlicher 

Einziehung beispielsweise bei der GebÜhrenverrechnungsstelle in Wien mit 

dem gegenwärtigen Personal nicht mehr bewältigt werden. 
-\ 

2. Zum Vorschlag ~. einer monatlichen, bzw. vierteljährl.ichen 

Kündigung der P~ndfunkteilner~ersohaft. 

Die .Rundfunkteilnehmergebühr ist eine JahresgebUhr; rechtl'lcr.: 

bestehen sohin keinerlei Bedenken gegen die nur jährlich einmal zugelas­

sene Kündigungsmöglichkeita 

Es ist wohl riohtig, dass ein Zustand nicht verewigt werden soll, 

wenn er sich nicht 'bewährt und Besseres an seine Stelle gesetzt werden 

kann. Es muss jedoch bei der Mentalität der ~drer gerechnet werden, die 

- zum groBsen Teil von Augenblickestimmung bewogen - wegen eines sohlechten 

Programme, Ärgernis mit dem Apparat oder scnstiger nichtigen Anlässe von 

äiner monatlichen Kündigtlngsmöglichkeit reichlich Gebrauch machen werden. 

Es besteht die GefahT, dass ehemalige Rundfunkteil~ehmer ohne weiteres 

dann als Schwarzhörer weiterhören und sich erst nach Monaten wieder zur 

Anmeldung herbeilassen werden. Abgesehen von dem Uberhandnehmen der 

/ 
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Verwaltungsarbeit für diese ständigen An- und Abmeldungen wird dies 

auch einen beträchtlichen Geblihr-enausfall, nicht nur für die Post­

verwaltung, sonde.rn insbesondere für die Rundfunkgesellschaften 

bedeuten. Nicht übersehen darf ~erden, dass selbstverständlich 

jeder Urlauber seine Rundfunkteilnehmerschaft über den Sommer ab­

melden wird. In dieser Beziehung droht die Verwaltungsarbeit ins 

Gigantische zu steigen und der Gebührenverlust unter Umständen , 
für die Sommermonate ein für die Sendergruppen nicht mehr erträg-

liches Ausmase anzunehmen. 

Im Hinblick auf diese drohende, meiet nutzlose Mehrarbeit 

in der Verwaltung, den mit Sicherheit eintretenden Gebührenent­

gang und die ~weiterung der Möglichkeiten zum Schwarzhören durch 

die kurzen Kündigungsfristen bin ich leider nicht in der Lage, 

eine Änderung des bisherigen 'Zustandes in Aussicht zu nehmen. 

-.-.-.-.-.- ..... 
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